
1. Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Sonnenstein 

 

Auf der Grundlage der §§ 2 Abs. 1 i. V.m. 22 Abs. 3, §§ 18, 19, 21 und 54 Abs. 1 
der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288) und der §§ 1 Abs. 1, 
2, 5, 17 und 18 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S.301), zuletzt 
geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl.S. 277,288) 
erlässt die Gemeinde Sonnenstein folgende 1. Änderung der 
Hundesteuersatzung: 
 
Artikel I:  
 
§ 5 - Steuermaßstab und Steuersatz – wird wie folgt geändert: 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

a) für den ersten Hund                        48,00 Euro   

b) für den zweiten Hund                      60,00 Euro    

c) für jeden weiteren Hund                  72,00 Euro  

d) für Hunde, die gemäß § 3 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tiergefahren, in der jeweils geltenden Fassung, als gefährliche 
Hunde gelten 

                                                        540,00 Euro   

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Hunde nicht anzusetzen. 
 
Artikel II: 
 
Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert. 
 
Artikel III: 
 
§ 12 – Inkrafttreten – erhält folgende Fassung: 

Diese 1. Änderung der Hundesteuersatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 
in Kraft. 
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